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	Personennummer:
	000-000-00

	
	
	Name / Vorname:
	     

	
	
	
	     

	
	
	Strasse / Hausnummer:
	     

	
	
	PLZ / Ort:
	     


Gesuch um Verlängerung der Eingabefrist für die Steuererklärung

	Gewünschte Frist bis:
	     
	
	


	Datum:
	     
	Unterschrift:
	


Erläuterungen:

Die Frist zum Einreichen der Steuererklärung ist auf der Seite 1 der Steuererklärung aufgedruckt. Für die Fristerstrek-kung ist das Kantonale Steueramt Solothurn, Fristverlängerungen, Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn, zuständig. Fristerstreckungsgesuche bis zum 31. Juli werden gebührenfrei bewilligt, ebenso bei nachträglich erstellten Steuerer-klärungen (z.B. Zuzüger) bis zu 90 Tagen ab dem Zustelldatum.

Darüber hinaus gehende Fristerstreckungen sind gebührenpflichtig (30 Franken). Die Frist wird höchstens bis zum 30. November erstreckt. Noch weitergehende Fristerstreckungen werden sehr zurückhaltend und nur in begründeten Ausnahmefällen bewilligt. Es ist nochmals eine Gebühr von 30 Franken geschuldet.

Abgabemahnungen bei nicht oder nur provisorisch eingereichter Steuererklärungen kosten 60 Franken. Für Per-sonen, die im Kanton Solothurn steuerpflichtig sind, hier aber weder Wohnsitz noch Aufenthalt haben, gelten die genannten Abgabetermine und Gebührensätze gleichermassen. Sie können jedoch einem Gesuch um Fristerstreckung eine Bestätigung beilegen, wonach im Wohn- oder Aufenthaltskanton die Eingabefrist erstreckt worden ist. Oder es kann eine Kopie des Gesuches an diesen Kanton beigelegt werden. Wenn eine dieser Unterlagen beigelegt ist, gilt die Frist ohne Gebühr bis zum gleichen Datum erstreckt.

Adresse für Rücksendung:
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